
Aufstellung der Kosten für eine Befundprüfung an

Gaszählern im Netzgebiet der RNG

Die Kosten in der Position 2 basieren auf der Gebührenverordnung

Schlüsselzahl 

gem. Preisliste

Gegenstand Preise gem. 

Abschnitt

der Preisliste

An- und Abfahrt, Zählerwechsel, Transport im Netzgebiet der 

RNG mit RNG als zuständigem Messstellenbetreiber

5704 Befundprüfung bis G 40 (exkl. Prüfgebühren) 119,40 €

5705 Befundprüfung ab G 65 (exkl. Prüfgebühren) Monteur mit Fahrzeug  

(SchlüsselNr. 5721) 91,80 €/Std nach Aufwand

Schlüsselzahl 

gem. MessEGebV

Gegenstand Größe bzw. Teilgerät
Festgebühr

netto

Gebühr bei

Befundprüfung,

   

netto

5.6.1.9 Volumengaszähler (außer Gaszähler mit integrierter 

Temperaturumwertung,

Wirdruckgaszähler und Zähler, die mit Hochdruck-gas geprüft 

werden) mit einem maximalen Durchfluss (Verbundgaszähler für 

bis 10 m³/h

G4 und G6
167,70 €/St 167,70 €/St

5.6.1.10 Volumengaszähler (außer Gaszähler mit integrierter 

Temperaturumwertung,

Wirdruckgaszähler und Zähler, die mit Hochdruckgas geprüft 

werden) mit einem maximalen Durchfluss (Verbundgaszähler für 

über 10 m³/h

G10 und größer

= Schlüsselzahl 19.1.1.2
176,00 €/Std nach Aufwand

Temperatur- und Zustands-Mengenumwerter für Gase:

5.6.9.1 Prüfung auf dem Prüfstand Temperatur-Mengenumwerter 208,70 €/St 417,40 €/St

5.6.9.2 Prüfung am Gebrauchsort Temperatur-Mengenumwerter 594,80 €/St 1189,60 €/St

5.6.9.3 Prüfung auf dem Prüfstand Zustands-Mengenumwerter 503,10 €/St 1006,20 €/St

5.6.9.4 Prüfung am Gebrauchsort Zustands-Mengenumwerter 902,00 €/St 1804,00 €/St

Teilgeräte:

5.6.9.6 ab der dritten Temperaturmessreihe, je Messreihe Zustands-Mengenumwerter 195,30 €/St 390,60 €/St

5.6.9.7 für Höchstbelastungsmessgerät, im Zustands-Mengenumwerter 

integriert

Zustands-Mengenumwerter
48,80 €/St 97,60 €/St

Stundensätze
19.1.1.2 Stundensatz pro Mitarbeiterin oder pro Mitarbeiter für innerhalb der

Räumlichkeiten der zuständigen Stelle erbrachte individuell

zurechenbare öffentliche Leistungen

176,00 €/Std 176,00 €/Std

Stand: 01.01.2026

Position 1

Position 2

zum Mess- und Eichwesen (Mess- und Eichgebührenverordnung – MessEGebV)

vom 8. Dezember 2025; Anlage (zu §3)
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